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Stadt und Landkreis Coburg

Vollzug des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (BImSchG) sowie der Verord-

nung über kleine und mittlere 
Feuerungsanlagen (1. BImSchV); 
Erlass einer Allgemeinverfügung 

zur befristeten Wiederinbetriebnahme 
von älteren Holzfeuerungsanlagen nach 

der 1. BImSchV aufgrund der 
Gasmangellage

Die Stadt Coburg erlässt folgende 

Allgemeinverfügung:

1.	 Gemäß §§ 25 und 26 der 1. BImSchV außer Betrieb 
genommene Holzfeuerungsanlagen der 1. BImSchV, 
die noch nicht abgebaut wurden und für die der 
Betreiber ein Formular zum Vorhalten für den Not-
betrieb beim zuständigen bevollmächtigten Be-
zirks-schornsteinfeger eingereicht hat, dürfen vor-
übergehend wieder in Betrieb genommen werden. 

2.	 Durch die Wiederinbetriebnahme der Holzfeuerung 
muss der Betrieb einer vorhandenen Gasheizung 
ganz oder teilweise ersetzt werden. 

3.	 Mit dem Betrieb der Holzfeuerungsanlage darf erst 
begonnen werden, wenn der Betreiber die Aufnah-
me des Betriebs unter Vorlage des ordnungsgemäß 
unterschriebenen Formulars „Merkblatt und Erklä-
rung zur Stilllegung einer Einzelraumfeuerungsanla-
ge für feste Brennstoffe“ oder des Formulars „Merk-

blatt und Erklärung zur Stilllegung einer zentralen 
Heizungsanlage für feste Brennstoffe“ bei der Stadt 
Coburg angezeigt hat oder aktuell anzeigt. 

	 Mit der Anzeige ist zu bestätigen, dass die Feuerungs-
anlage lediglich stillgelegt, jedoch noch nicht abge-
baut wurde. Vor Betriebsaufnahme hat der Betreiber 
den zuständigen bevollmächtigten Bezirksschorn-
steinfeger über diese zu unterrichten. 

4.	 Diese Allgemeinverfügung tritt am 01.09.2022 in 
Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31.08.2023 außer Kraft. 

Gründe:

I.
Das Ausrufen der Alarmstufe des Notfallplans Gas und 
die jüngsten Aktivitäten des Bundesgesetzgebers recht-
fertigen es, bestimmt Holzfeuerungsanlagen, die die 
Vorgaben der 1. BImSchV nicht (mehr) einhalten kön-
nen, zeitlich befristet wieder in Betrieb zu nehmen. Das 
Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbrau-
cherschutz (StMUV) hält es für zwingend erforderlich, 
die dafür nötigen Ausnahmezulassungen mithilfe von All-
gemeinverfügungen durch die bayerischen Kreisverwal-
tungsbehörden zu erteilen. 

II.
Die Stadt Coburg ist für den Erlass dieser Allgemeinver-
fügung sachlich (Art. 1 Abs. 3 Nr. 3 des Bayerischen Im-
missionsschutzgesetzes (BayImSchG)) und örtlich (Art. 3 
Abs. 1 Nr. 1 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensge-
setzes (BayVwVfG)) zuständig. 

Diese Allgemeinverfügung stützt sich auf § 22 der 1. 
BImSchV i. V. m. Art. 35 Satz 2 Alt. 1 BayVwVfG. Dem-
nach kann die Stadt Coburg auf Antrag Ausnahmen von 
den Anforderungen der 1. BImSchV zulassen, soweit die-
se im Einzelfall wegen besonderer Umstände durch ei-
nen unangemessenen Aufwand oder in sonstiger Weise 
zu einer unbilligen Härte führen würden und schädliche 
Umwelteinwirkungen nicht zu befürchten sind. 

Dem Antragserfordernis des § 22 der 1. BImSchV wird 
dadurch genüge getan, dass der unteren Immissions-
schutzbehörde der Stadt Coburg eines der unter 3. ge-
nannten ordnungsgemäß unterschriebenen Formulare 
zum Vorhalten für den Notbetrieb mindestens als Kopie 
vorliegt. Das Tatbestandsmerkmal „im Einzelfall“ ist weit 
auszulegen und dadurch gegeben, dass eine konkrete 
Feuerungsanlagengruppe Gegenstand der Allgemeinver-
fügung ist. 

Zusätzlich muss eine unbillige Härte vorliegen und schäd-
liche Umwelteinwirkungen dürfen nicht zu befürchten 
sein. Am 12.07.2022 ist ein zusätzlicher Abschnitt des 
BImSchG in Kraft getreten, der die Überschrift „Brenn-
stoffwechsel bei einer Mangellage“ trägt. Mit Schreiben 
vom 14.07.2022 hat das StMUV dargelegt, dass diese 
neuen Vorschriften Feuerungsanlagen im Anwendungs-
bereich der 13. und 44. BImSchV betreffen und der Bun-
desgesetzgeber in der amtlichen Begründung eine die 
Gaseinsparung begünstigende Auslegung der jeweiligen 
Tatbestandsmerkmale befürwortet. Im Ergebnis werden 
dadurch Überschreitungen von sonst einzuhaltenden 
Grenzwerten befristet hingenommen, die auf Gasversor-
gungsschwierigkeiten beruhen (ausgerufene Alarmstufe 
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des Notfallplans Gas). 

Mit Schreiben des StMUV vom 14.07.2022 wurde die Aus-
legung auch im Anwendungsbereich der 17. BImSchV 
angewandt. Grund hierfür ist die insoweit identische In-
teressenlage (Sicherung der Gasversorgung). Gleiches 
muss nun auch im Anwendungsbereich der 1. BImSchV 
erfolgen, da die gegenständlichen Feuerungsanlagen 
die Grenzwerte der 1. BImSchV nicht einhalten können. 
Im Bereich der großen und mittelgroßen Feuerungsan-
lagen ging der Bundesgesetzgeber bei Erlass der §§ 31a 
bis -31d BImSchG nicht davon aus, dass bei solchen 
Ausnahmezulassungen schädliche Umwelteinwirkungen 
zu befürchten sind. Damit kann auch bei Ausnahme-
zulassungen nach der 1. BImSchV nicht davon ausge-
gangen werden, dass schädliche Umwelteinwirkungen 
zu befürchten sind, solange die Ausnahmezulassung 
zeitlich hinreichend befristet ist.

Das Vorliegen einer unbilligen Härte muss wegen der 
gegenwärtigen Gasversorgungssituation (Ausrufen der 
Alarmstufe des Notfallplans Gas) als gegeben ange-
sehen werden, wenn die Holzfeuerungsanlage für den 
Notbetrieb vorgehalten wird. Der Betrieb dieser Feue-
rungsanlagen trägt in hohem Maße dazu bei, dass Gas 
eingespart wird. Dieser Intention folgend legt der Bun-
desgesetzgeber auch seit 12. Juli 2022 geltenden Vor-
schriften zum Brennstoffwechsel in einer Mangellage 
(§§ 31a bis 31d BImSchG) weit aus. 

Die Allgemeinverfügung ist gem. Art. 41 Abs. 3 Satz 2 
BayVwVfG öffentlich bekannt zu machen. Das Tatbe-
standsmerkmal der Untunlichkeit ist zu bejahen, weil 
das der Sicherung der Gasversorgung dienende Vorge-
hen eilig ist und die einzelnen Betroffenen nicht schnell 
genug zu erreichen sind.

Nach Art. 41 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG gilt bei der öffent-
lichen Bekanntgabe eines schriftlichen Verwaltungsak-
tes dieser zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekannt-
machung als bekannt gegeben.

Hinweise:

a.	 Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG ist nur der 
verfügende Teil einer Allgemein-verfügung öffent-
lich bekannt zu machen. Die Allgemeinverfügung 
liegt mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung 
in der Stadt Coburg, Zimmer-Nr. 207, Steingasse 18, 
96450 Coburg zur Einsicht aus. Sie kann nach vor-
heriger Terminvereinbarung während der allgemei-
nen Dienstzeiten eingesehen werden (Art. 41 Abs. 4 
Satz 2 BayVwVfG). 

b.	 Ab dem Außerkrafttreten der Allgemeinverfügung 
(mit Ablauf des 31.08.2023), können die betreffen-
den Feuerungsanlagen wieder nur im Notbetrieb ge-
nutzt werden. Eine regelmäßige Nutzung der Feue-
rungsanlagen ist dann nicht mehr möglich. 

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 
dem

Bayerischen Verwaltungsgericht in Bayreuth 
in 95444 Bayreuth 

Postfachanschrift: 
Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth, 

Hausanschrift: 
Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Ge-
genstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll ei-
nen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-

ben, der angefochtene Bescheid soll in Abschrift beige-
fügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt wer-
den.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur 
Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schrif-
tersatz zugelassenen Form möglich. 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs per einfacher Mail ist 
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wir-
kungen! 

Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetprä-
senz der Stadt Coburg (www.coburg.de/zugangseroeff-
nung) bzw. der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de).

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Per-
sonenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einrei-
chen.

Sofern kein Fall des §  188 VwGO vorliegt, wird kraft 
Bundesrecht in Prozessverfahren vor den Verwaltungs-
gerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

Coburg, 29.08.2022
S T A D T   C O B U R G
Im Auftrag

Gagel
Verwaltungsrätin

Vollzug des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (BImSchG) sowie der Verord-

nung über kleine und mittlere 
Feuerungsanlagen (1. BImSchV); 

Erlass einer Allgemeinverfügung zur 
befristeten Wiederinbetriebnahme von 
älteren Holzfeuerungsanlagen nach der 

1. BImSchV aufgrund der 
Gasmangellage

Das Landratsamt Coburg erlässt folgende 

Allgemeinverfügung:

1.	 Gemäß §§ 25 und 26 der 1. BImSchV außer Be-
trieb genommene Holzfeuerungsanlagen der 1. 
BImSchV, die noch nicht abgebaut wurden und für 
die der Betreiber ein Formular zum Vorhalten für 
den Notbetrieb beim zuständigen bevollmächtigten 
Bezirksschornsteinfeger eingereicht hat, dürfen vo-
rübergehend wieder in Betrieb genommen werden. 

2.	 Durch die Wiederinbetriebnahme der Holzfeuerung 
muss der Betrieb einer vorhandenen Gasheizung 
ganz oder teilweise ersetzt werden. 

3.	 Mit dem Betrieb der Holzfeuerungsanlage darf erst 
begonnen werden, wenn der Betreiber die Aufnah-
me des Betriebs unter Vorlage des ordnungsgemäß 
unterschriebenen Formulars „Merkblatt und Erklä-
rung zur Stilllegung einer Einzelraumfeuerungsanla-
ge für feste Brennstoffe“ oder des Formulars „Merk-
blatt und Erklärung zur Stilllegung einer zentralen 
Heizungsanlage für feste Brennstoffe“ beim Land-
ratsamt Coburg angezeigt hat oder aktuell anzeigt. 

	 Mit der Anzeige ist zu bestätigen, dass die Feue-
rungsanlage lediglich stillgelegt, jedoch noch nicht 
abgebaut wurde. Vor Betriebsaufnahme hat der Be-
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treiber den zuständigen bevollmächtigten Bezirks-
schornsteinfeger über diese zu unterrichten. 

4.	 Diese Allgemeinverfügung tritt am 01.09.2022 in 
Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31.08.2023 außer 
Kraft. 

Gründe:

I.
Das Ausrufen der Alarmstufe des Notfallplans Gas 
und die jüngsten Aktivitäten des Bundesgesetzgebers 
rechtfertigen es, bestimmte Holzfeuerungsanlagen, die 
die Vorgaben der 1. BImSchV nicht (mehr) einhalten 
können, zeitlich befristet wieder in Betrieb zu nehmen. 
Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Ver-
braucherschutz (StMUV) hält es für zwingend erfor-
derlich, die dafür nötigen Ausnahmezulassungen mit-
hilfe von Allgemeinverfügungen durch die bayerischen 
Kreisverwaltungsbehörden zu erteilen. 

II.
Das Landratsamt Coburg ist für den Erlass dieser All-
gemeinverfügung sachlich (Art. 1 Abs. 3 Nr. 3 des Bay-
erischen Immissionsschutzgesetzes (BayImSchG)) und 
örtlich (Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 des Bayerischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG)) zuständig. 

Diese Allgemeinverfügung stützt sich auf § 22 der 1. 
BImSchV i. V. m. Art. 35 Satz 2 Alt. 1 BayVwVfG. Dem-
nach kann das Landratsamt Coburg auf Antrag Ausnah-
men von den Anforderungen der 1. BImSchV zulassen, 
soweit diese im Einzelfall wegen besonderer Umstände 
durch einen unangemessenen Aufwand oder in sonsti-
ger Weise zu einer unbilligen Härte führen würden und 
schädliche Umwelteinwirkungen nicht zu befürchten 
sind. 

Dem Antragserfordernis des § 22 der 1. BImSchV wird 
dadurch genüge getan, dass der unteren Immissions-
schutzbehörde am Landratsamt Coburg eines der unter 
3. genannten ordnungsgemäß unterschriebenen For-
mulare zum Vorhalten für den Notbetrieb mindestens 
als Kopie vorliegt. Das Tatbestandsmerkmal „im Ein-
zelfall“ ist weit auszulegen und dadurch gegeben, dass 
eine konkrete Feuerungsanlagengruppe Gegenstand 
der Allgemeinverfügung ist. 

Zusätzlich muss eine unbillige Härte vorliegen und 
schädliche Umwelteinwirkungen dürfen nicht zu be-
fürchten sein. Am 12.07.2022 ist ein zusätzlicher Ab-
schnitt des BImSchG in Kraft getreten, der die Über-
schrift „Brennstoffwechsel bei einer Mangellage“ trägt. 
Mit Schreiben vom 14.07.2022 hat das StMUV dargelegt, 
dass diese neuen Vorschriften Feuerungsanlagen im 
Anwendungsbereich der 13. und 44. BImSchV betreffen 
und der Bundesgesetzgeber in der amtlichen Begrün-
dung eine die Gaseinsparung begünstigende Auslegung 
der jeweiligen Tatbestandsmerkmale befürwortet. Im 
Ergebnis werden dadurch Überschreitungen von sonst 
einzuhaltenden Grenzwerten befristet hingenommen, 
die auf Gasversorgungsschwierigkeiten beruhen (aus-
gerufene Alarmstufe des Notfallplans Gas). 

Mit Schreiben des StMUV vom 14.07.2022 wurde die Aus-
legung auch im Anwendungsbereich der 17. BImSchV 
angewandt. Grund hierfür ist die insoweit identische In-
teressenlage (Sicherung der Gasversorgung). Gleiches 
muss nun auch im Anwendungsbereich der 1. BImSchV 
erfolgen, da die gegenständlichen Feuerungsanlagen 
die Grenzwerte der 1. BImSchV nicht einhalten können. 
Im Bereich der großen und mittelgroßen Feuerungsan-
lagen ging der Bundesgesetzgeber bei Erlass der §§ 31a 
bis 31d BImSchG nicht davon aus, dass bei solchen Aus-
nahmezulassungen schädliche Umwelteinwirkungen zu 
befürchten sind. Damit kann auch bei Ausnahmezulas-
sungen nach der 1. BImSchV nicht davon ausgegangen 

werden, dass schädliche Umwelteinwirkungen zu be-
fürchten sind, solange die Ausnahmezulassung zeitlich 
hinreichend befristet ist.

Das Vorliegen einer unbilligen Härte muss wegen der 
gegenwärtigen Gasversorgungssituation (Ausrufen der 
Alarmstufe des Notfallplans Gas) als gegeben ange-
sehen werden, wenn die Holzfeuerungsanlage für den 
Notbetrieb vorgehalten wird. Der Betrieb dieser Feue-
rungsanlagen trägt in hohem Maße dazu bei, dass Gas 
eingespart wird. Dieser Intention folgend legt der Bun-
desgesetzgeber auch seit 12. Juli 2022 geltende Vor-
schriften zum Brennstoffwechsel in einer Mangellage 
(§§ 31a bis 31d BImSchG) weit aus. 

Die Allgemeinverfügung ist gem. Art. 41 Abs. 3 Satz 2 
BayVwVfG öffentlich bekannt zu machen. Das Tatbe-
standsmerkmal der Untunlichkeit ist zu bejahen, weil 
das der Sicherung der Gasversorgung dienende Vorge-
hen eilig ist und die einzelnen Betroffenen nicht schnell 
genug zu erreichen sind.

Nach Art. 41 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG gilt bei der öffent-
lichen Bekanntgabe eines schriftlichen Verwaltungsak-
tes dieser zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekannt-
machung als bekannt gegeben. 

Hinweise:

a.	 Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG ist der ver-
fügende Teil einer Allgemeinverfügung öffentlich 
bekannt zu machen. Die Allgemeinverfügung liegt 
mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung im 
Landratsamt Coburg, Zimmer-Nr. 238, Lauterer Str. 
60, 96450 Coburg zur Einsicht aus. Sie kann nach 
vorheriger Terminvereinbarung während der allge-
meinen Dienstzeiten eingesehen werden (Art. 41 
Abs. 4 Satz 2 BayVwVfG). 

b.	 Ab dem Außerkrafttreten der Allgemeinverfügung 
(mit Ablauf des 31.08.2023), können die betreffen-
den Feuerungsanlagen wieder nur im Notbetrieb ge-
nutzt werden. Eine regelmäßige Nutzung der Feue-
rungsanlagen ist dann nicht mehr möglich. 

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 
dem  

Bayerischen Verwaltungsgericht in Bayreuth,
Postfachanschrift: 

Postfach 110321, 95422 Bayreuth,
Hausanschrift: 

Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nie-
derschrift oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung 
eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zuge-
lassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!  

Ab 01.01.2022 muss der in § 55 d VwGO genannte Per-
sonenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einrei-
chen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den 
Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 
Verfahrensgebühr fällig.

Coburg, 26.08.2022
Untere Immissionsschutzbehörde

Bauersachs
Oberregierungsrätin
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LANDESINNUNGSVERBAND FÜR DAS BAYERISCHE KAMINKEHRERHANDWERK 
- ABTEILUNG TECHNIK – 

Merkblatt und Erklärung zur Stilllegung einer Einzelraumfeuerungsanlage für feste Brennstoffe 
 

Gemäß der 1. Bundes-Immissionsschutzverordnung – 1. BImSchV sind Einzelraumfeuerungsanlagen, die die 
Einhaltung der in § 26 Abs. 1 genannten Grenzwerte nicht nachweisen können, außer Betrieb zu nehmen. Der 
Zeitpunkt der Nachrüstung oder Außerbetriebnahme ist an Ihrer Einzelraumfeuerungsanlage bereits 
verstrichen. 

Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht gehen von einer nicht mehr betrieben Einzelraumfeuerungsanlage 
keine nennenswerten Gefahren oder Belastungen für die Umwelt hervor. 

Mit der Unterzeichnung der Erklärung zur Stilllegung einer Einzelraumfeuerungsanlage erklären Sie bindend, 
dass Sie die Sorge tragen, dass Ihre Einzelraumfeuerungsanlage nicht mehr betrieben wird.  

Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen und sicheren Betriebes der Feuerungsanlage für feste Brennstoffe 
für sogenannte Notfälle sind folgende Punkte zu berücksichtigen: 

1. Ihre Feuerstätte für feste Brennstoffe wird nur für Notfälle (z.B. Katastrophenfall) vorgehalten. Dies 
bedeutet, dass die Feuerungsanlage nur im vorgenannten Ausnahmefall betrieben wird.  

2. Beim Notbetrieb muss der Betreiber der betriebsbereiten Feuerungsanlage, die/den bevollmächtigte/n 
Bezirksschornsteinfeger/in umgehend informieren. 

3. Der Notbetrieb der Feuerstätte darf nur mit zugelassenen und geeigneten Brennstoffen nach 
Herstellerangaben der Feuerstätte und gemäß der 1. BImSchV erfolgen. 

4. Die jährliche Überprüfung der Abgasanlage durch einen zugelassenen Schornsteinfegerbetrieb nach 
Nr. 1.10 der Kehr- und Überprüfungsordnung ihrer Abgasanlage bleibt erhalten, weil ihre 
betriebsbereite, jedoch dauernd unbenutzte Feuerstätte weiterhin angeschlossen ist. Bei Anschluss 
von mehreren Feuerstätten an eine Abgasanlage (Mehrfachbelegung) richtet sich die Anzahl der 
Kehrungen oder Überprüfungen nach der Feuerstätte, für die die höchste Anzahl der Kehrungen oder 
Überprüfungen festgesetzt ist. Die Kosten für die jährliche Überprüfung müssen von Ihnen getragen 
werden. Die Angaben zur fristgerechten Ausführung hierzu sind dem Feuerstättenbescheid des 
Grundstücks zu entnehmen. 

5. Unabhängig dieser oben genannten Regelungen (Nr.1-4) sind alle anderweitigen weitergehenden 
Verpflichtungen (z.B. SchfHwG, KÜO, 1.BImSchV), die den Betrieb von Feuerungsanlagen regeln, in 
diesem Zusammenhang beispielsweise die Durchführung der Feuerstättenschau,  einzuhalten und die 
anfallenden Gebühren zu übernehmen. 

6. Wird festgestellt, dass eine Feuerungsanlage entgegen § 26 Abs. 2 weiterbetrieben wird, kann durch 
die zuständige Behörde gemäß § 24 der 1. BImSchV ein Bußgeld gegen den Betreiber verhängt 
werden. 

Die Verpflichtung zur jährlichen Überprüfung nach Nr. 1.10 der KÜO können nur durch eine dauerhafte 
stillgelegte Anlage aufgehoben werden, wenn die Anschlussöffnungen für Feuerstätten an der Abgasanlage 
dichte Verschlüsse aus nicht brennbaren Stoffen unter Beachtung der erforderlichen Feuerwiderstandsdauer 
der Abgasanlage haben, und eine Mitteilung über die dauerhafte Stilllegung an den/die zuständige/n 
bevollmächtigte/n Bezirksschornsteinfeger/in schriftlich erfolgt ist (KÜO § 1 Abs. 3 Nr. 1). 

(Bitte zur Kenntnis nehmen und unterschrieben an die/den zuständige/n bevollmächtigte/n 
Bezirksschornsteinfeger/in zurück senden) 
 

 

__________________________________                  __________________________________          
Datum, Unterschrift Eigentümer/Vermieter                  Datum, Unterschrift Betreiber 
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LANDESINNUNGSVERBAND FÜR DAS BAYERISCHE KAMINKEHRERHANDWERK 
- ABTEILUNG TECHNIK – 

Merkblatt und Erklärung zur Stilllegung einer zentralen Heizungsanlage für feste Brennstoffe 
 

Gemäß der 1. Bundesimmissionsschutzverordnung (1. BImSchV) unterliegen zentrale Heizungsanlagen für 
feste Brennstoffe einer wiederkehrenden immissionsschutzrechtlichen und gemäß der Kehr- und 
Überprüfungsordnung (KÜO § 1 Abs. 1) einer sicherheitstechnischen Überprüfung. Von der Kehr- und 
Überprüfungspflicht ausgenommen sind dauernd unbenutzte Anlagen, wenn die Anschlussöffnungen für die 
Feuerstätten an der Abgasanlage dichte Verschlüsse aus nicht brennbaren Baustoffen haben. Werden 
Feuerungsanlagen zwar für den Notfall in Betriebsbereitschaft erhalten, sind diese im Übrigen jedoch 
unbenutzt, ist eine jährliche Überprüfungspflicht der Feuerungsanlage (Kamin, Verbindungsstück, 
Verbrennungsluftversorgung) gegeben (siehe Nr. 1.10 der Anlage 1 zur KÜO). 

Ihre Heizungsanlage für feste Brennstoffe wird nur für Notfälle (z.B. Ausfall des für die Beheizung des 
Gebäudes vorgesehenen Heizungssystems) vorgehalten. Dies bedeutet, dass die Feuerungsanlage nur im 
vorgenannten Ausnahmefall betrieben wird. 

Die Pflicht eine wiederkehrende Überprüfung der Emissionen durchführen zu lassen ist in den §§ 14, 15 und 
25 der 1. BImSchV geregelt. Die Vorschrift verpflichtet die Betreiber bestimmter Feuerungsanlagen, 
Messungen durch eine/n Schornsteinfeger/in durchführen zu lassen. Bei dauernd unbenutzten Feuerstätten 
wird eine Anlage nicht betrieben. Somit ist eine Überwachung zur Einhaltung der Grenzwerte der 1. BImSchV 
nicht durchzuführen. Sobald jedoch eine solche Feuerstätte wieder betrieben wird, ist eine Feststellung der 
Staub- und Kohlenmonoxid-Emissionen gemäß der 1. BImSchV erforderlich. Der Betreiber ist dann 
verpflichtet, die/den zuständige/n bevollmächtigte/n Bezirksschornsteinfeger/in unverzüglich darüber zu 
informieren (§ 1 Abs. 2 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz). 

Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen und sicheren Betriebes der Feuerungsanlage für feste Brennstoffe 
in Notfällen sind folgende Punkte zu berücksichtigen: 

1. Eine anderweitige, als der oben genannten Nutzung (nur Vorhaltung für den Notbetrieb im 
Katastrophenfall) des Heizkessels (Heizbetrieb) zieht eine immissionsschutzrechtliche 
Überwachung gemäß §§ 14, 15 und 25 der 1. BImSchV nach sich. 

2. Beim Ausfall der Fernwärme- oder anderweitigen zentralen Wärmeversorgung und Notbetrieb 
der unbenutzten Feuerungsanlage, hat der Betreiber die/den bevollmächtigte/n 
Bezirksschornsteinfeger/in umgehend zu informieren damit die geforderte Überwachung der 
Grenzwerte erfolgen kann. 

3. Der Notbetrieb der Feuerstätte darf nur mit zugelassenen und geeigneten Brennstoffen gemäß 
der 1. BImSchV erfolgen. 

4. Die Feuerungsanlage ist zum Erhalt der Betriebs- und Brandsicherheit für den Notfall einmal 
jährlich durch eine/n Schornsteinfeger/in zu überprüfen (siehe Nr. 1.10 der Anlage 1 zur KÜO). 
Die Angaben zur fristgerechten Ausführung hierzu sind dem Feuerstättenbescheid des 
Grundstücks zu entnehmen. 

5. Unabhängig dieser oben genannten Regelungen (Nr.1–4) sind alle weitergehenden 
Verpflichtungen (z.B. SchfHwG, KÜO, 1.BImSchV, EnEV), die den Betrieb von 
Feuerungsanlagen regeln, in diesem Zusammenhang beispielsweise die Durchführung der 
Feuerstättenschau, einzuhalten und die anfallenden Gebühren zu übernehmen. 

6. Wird festgestellt, dass eine Feuerungsanlage entgegen § 25 Abs. 1 weiterbetrieben wird, kann 
durch die zuständige Behörde gemäß § 24 der 1. BImSchV ein Bußgeld gegen den Betreiber 
verhängt werden. 

(Bitte zur Kenntnis nehmen und unterschrieben an die/den zuständige/n bevollmächtigte/n 
Bezirksschornsteinfeger/in zurück senden) 

__________________________________                                       __________________________________  
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